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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.2002

Norm

ABGB §1118 B2

Rechtssatz

Der Leasinggeber kann die vor der - erst mit der Aufgabe der Au ösungserklärung gegenüber allen Leasingnehmern

bewirkten - Au ösung des Leasingvertrags fällig gewordenen Leasingraten auch dann nicht aus dem Titel des

Schadenersatzes fordern, wenn er gegenüber einem Leasingnehmer die Au ösung erklärt hat und ein

Auflösungsgrund verwirklicht ist, der nach den Leasingbedingungen auch gegen den anderen Leasingnehmer wirkt.
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